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ARBEITSSTELLE FÜR EVANGELISCHEN RELIGIONSUNTERRICHT

IM BEZIRK CHARLOTTENBURG-WILMERSDORF

SYMBOL 40 \f "Wingdings"     (030) 341 73 48

Fax.: (030) 341 88 21

E-mail: ARU.Charlottenburg-Wilmersdorf@t-online.de 

Homepage: http://home.t-online.de/home/ARU.Charlottenburg-Wilmersdorf

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Religionsunterricht!

Wann und ob es zwischen Schulen, Religionslehrkräften und der Arbeitsstelle Kommunikationsprobleme gibt, hängt oft ab vom

Richtigen Verhalten im Krankheitsfall

· Bei Eintritt des Krankheitsfalles sind umgehend die Schule und die ARU telefonisch zu verständigen. Bitte teilen Sie der ARU mit, ob eine Vertretung benötigt wird. Weisen Sie bitte die Schule darauf hin, dass die ARU immer um eine Vertretung bemüht ist, manchmal aber nur geringe oder keine Ressourcen zur Verfügung hat. Die Schulleitung kann sich diesbezüglich jederzeit mit der ARU in Verbindung setzen.
· Falls die Krankheit länger als 3 Kalendertage dauert, muss am 4. Tag der Arbeitsstelle eine vom Arzt ausgestellte Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vorliegen. MitarbeiterInnen, die nicht spätestens am 4. Tag der Arbeitsunfähigkeit ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen, verlieren für die Zeit ihres Fernbleibens vom Dienst bzw. bis zum Eintritt der ärztlichen Behandlung den Anspruch auf die Dienst- und Ausgleichsbezüge. (KMTH § 21)

(Der Arzt stellt in Durchschrift 2 Bescheinigungen aus, der für den Arbeitgeber bestimmte Teil ist der Arbeitsstelle, der für die Krankenkasse bestimmte Teil ist direkt der Krankenkasse zuzusenden.)

· Wenn die Krankschreibung verlängert werden muss, ist der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin verpflichtet, so rechtzeitig zum Arzt zu gehen, dass die Verlängerung der Arbeitsstelle an dem Tag vorliegt, an dem die alte Krankschreibung abläuft. Bitte beachten Sie die sprechfreien Tage des Arztes. Eine Verlängerung der Krankschreibung muss wie der Eintritt des Krankheitsfalls umgehend der Schule und der ARU bekanntgegeben werden.

· Die Wiederaufnahme des Dienstes - egal wie lange die Krankheit gedauert hat - ist der Arbeitsstelle in jedem Fall am gleichen Tag telefonisch mitzuteilen. Wird dies versäumt, gelten Sie als krank bzw. fehlend ohne Krankschreibung. Das kann Auswirkungen auf die Gehaltszahlung haben.

Weil es so häufig missverstanden wird, weisen wir noch einmal ausdrücklich darauf hin: Krankheitstage sind Kalendertage. Es ist also völlig gleichgültig, ob es sich um dienstfreie Tage, Sonntage, Feier- oder Ferientage handelt.

Der Arbeitgeber ist verpflichtet, Krankheitszeiten zu überwachen, schon weil nach Ablauf von 42 Krankheitstagen die Gehaltszahlung eingestellt wird und die Krankenkasse Krankengeld zahlen muss. Das gilt für freiwillig- wie pflichtversicherte Krankenkassenmitglieder.

Wer Krankengeld von der Krankenkasse bezogen hat, sollte sich die Höhe des Krankengeldes schriftlich von der Krankenkasse bestätigen lassen - die Krankenkasse hat dafür besondere Vordrucke - und diese der Arbeitsstelle zusammen mit einem formlosen Antrag auf Ausgleichsbezüge zuschicken, damit der Arbeitgeberzuschuss errechnet und gegebenenfalls ausgezahlt werden kann.

Mit freundlichen Grüßen

(Dr. Dieter Altmannsperger)
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